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Zweite Verordnung1 
über die freiwillige Zusatzrentenversicherung 

der Sozialversicherung 
— FZB-Verordnung —

vom 28. Mai 1979

Zur Änderung der Verordnung vom 17. November 1977 über 
die freiwillige Zusatzrentenversicherung der Sozialversiche
rung — FZR-Verordnung — (GBl. I Nr. 35 S. 395) wird folgen
des verordnet:

§ 1
(1) Der § 34 erhält folgende Fassung:

»§ 34
In den volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betrieben, 

, volkseigenen Kombinaten und deren Betrieben, wirt
schaftsleitenden Organen und staatlichen Einrichtungen,

1 (1.) ѴО vom 17. November 1877 (GBl. I Nr. 35 S. 395)

die nach der wirtschaftlichen Rechnungsführung arbeiten, 
sind die Beiträge der Betriebe zur freiwilligen Zusatz
rentenversicherung Bestandteil der Selbstkosten der 
Warenproduktion bzw. der Erzeugnisse. Abweichungen 
von den dafür geplanten Kosten innerhalb der Jahres
pläne sind mit der Nettogewinnabführung an den Staat 
zu verrechnen.“

(2) Der § 37 erhält folgende Fassung:

»§ 37
Die Beiträge der Betriebe zur freiwilligen Zusatzrenten
versicherung sind bei der Bildung der Industriepreise für 
neue und weiterentwickelte Erzeugnisse kalkulationsfähig. 
Die bestehenden Preise für Erzeugnisse und Leistungen 
dürfen nicht verändert werden.“

§ 2

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1980 in Kraft. Sie 
ist bei der Planung für das Jahr 1980 bereits anzuwenden.


